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Auf seiner 6054. Sitzung am 19. Dezember 2008 beschloss der Rat, den Vertreter Su-
dans gemäß Regel 37 seiner vorläufigen Geschäftsordnung einzuladen, ohne Stimmrecht an
der Erörterung des folgenden Punktes teilzunehmen:

„Berichte des Generalsekretärs über Sudan

Bericht des Generalsekretärs über die Entsendung des Hybriden Einsatzes der
Afrikanischen Union und der Vereinten Nationen in Darfur (S/2008/781)“.
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(2003) vom 26. August 2003 über den Schutz von humanitärem Personal und Personal der
Vereinten Nationen und seiner Resolutionen 1325 (2000) vom 31. Oktober 2000 und 1820
(2008) vom 19. Juni 2008 über Frauen und Frieden und Sicherheit,

Kenntnis nehmend von dem Bericht des Generalsekretärs vom 30. Januar 2009 über
Sudan290, dem Bericht des Generalsekretärs vom 10. Februar 2009 über Kinder und bewaff-
nete Konflikte in Sudan291, einschließlich seiner Empfehlungen, und von dem Bericht des
Generalsekretärs vom 29. August 2007 über Kinder und bewaffnete Konflikte in Sudan292

und unter Hinweis auf die von der Arbeitsgruppe des Sicherheitsrats für Kinder und bewaff-
nete Konflikte gebilligten Schlussfolgerungen über die Parteien des bewaffneten Konflikts
in Sudan293,

in Bekräftigung seines Bekenntnisses zur Souveränität, Einheit, Unabhängigkeit und
territorialen Unversehrtheit Sudans sowie zur Sache des Friedens in der gesamten Region,

in Würdigung der Tätigkeit der Mission der Vereinten Nationen in Sudan in Unterstüt-
zung des Umfassenden Friedensabkommens vom 9. Januar 2005286 und in Würdigung des
anhaltenden Engagements der truppen- und polizeistellenden Länder zur Unterstützung der
Mission,

unter Betonung seines festen Eintretens für die Sache des Friedens und der Stabilität in
ganz Sudan und in der gesamten Region, feststellend, wie wichtig die uneingeschränkte Um-
setzung des Umfassenden Friedensabkommens ist, und in der Erkenntnis, dass das Abkom-
men eine kritische Phase erreicht hat,

alle Parteien dazu anregend, weiter positive Maßnahmen zu ergreifen, um das seit
2005 Erreichte zu konsolidieren und darauf aufzubauen, und unter erneutem Hinweis auf die
unschätzbare Unterstützung dieser Anstrengungen durch die Mission,

unter Verurteilung aller Handlungen und Formen der Gewalt, gleichviel durch welche
Partei sie begangen werden, die den Frieden und die Stabilität in Sudan und in der Region
verhindern oder behindern, und ihre Auswirkungen vor allem auf Frauen und Kinder bekla-
gend,

betonend, wie wichtig es ist, der Zivilbevölkerung in ganz Sudan humanitäre Hilfe zu
gewähren, insbesondere in den Drei Gebieten nach den Ereignissen vom 4. und 5. März
2009 und für die Umsetzung des Umfassenden Friedensabkommens, und Kenntnis nehmend
von der gemeinsamen Bewertung, die in den Drei Gebieten durchgeführt wird, und von der
Notwendigkeit der fortgesetzten Zusammenarbeit zwischen der Regierung Sudans, den Ver-
einten Nationen und den humanitären Organisationen,

in Würdigung der fortlaufenden Arbeit der Bewertungs- und Evaluierungskommission,

unter Hinweis darauf, dass sich die internationale Gemeinschaft verpflichtet hat, den
Prozess des Umfassenden Friedensabkommens zu unterstützen, namentlich durch Entwick-
lungshilfe, und mit der nachdrücklichen Aufforderung an die Geber, die Durch2.168ck-
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schen Republik Kongo, dem Hybriden Einsatz der Afrikanischen Union und der Vereinten
Nationen in Darfur (UNAMID) und der Mission der Vereinten Nationen in der Zentralafri-
kanischen Republik und in Tschad und mit Interesse dem Informationsaustausch zwischen
ihnen entgegensehend, der helfen soll, regionalen Bedrohungen wie der Widerstandsarmee
des Herrn zu begegnen,

feststellend, dass die Situation in Sudan nach wie vor eine Bedrohung des Weltfriedens
und der internationalen Sicherheit darstellt,

1. beschließt, das Mandat der Mission der Vereinten Nationen in Sudan bis zum
30. April 2010 zu verlängern, mit der Absicht, es nach Bedarf um weitere Zeiträume zu ver-
längern;

2. ersucht den Generalsekretär, dem Sicherheitsrat alle drei Monate über die Durch-
führung des Mandats der Mission, die Fortschritte bei der Durchführung des Umfassenden
Friedensabkommens286 und die Achtung der Waffenruhe Bericht zu erstatten und eine Beur-
teilung und Empfehlungen zu Maßnahmen vorzulegen, die die Mission ergreifen könnte, um
die Wahlen weiter zu unterstützen und den Friedensprozess voranzubringen;

3. begrüßt die in Bezug auf den Einsatz der Mission durchgeführte Überprüfung der
militärischen Fähigkeiten, betont, wie wichtig eine angemessene und flexible Dislozierung
der Mission ist, um dort anzusetzen, wo Konflikte am wahrscheinlichsten sind, insbesondere
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Weise, die die Spannungen nicht verschärft, eine Einigung über die Ergebnisse der landes-
weiten Volkszählung 2008 zu erzielen;

10. fordert alle sudanesischen Parteien nachdrücklich auf, auch weiterhin ihr unein-
geschränktes Bekenntnis zu dem demokratischen Prozess unter Beweis zu stellen, indem sie
sich rasch auf die Durchführung friedlicher, transparenter und glaubhafter Wahlen im Fe-
bruar 2010 vorbereiten, wie von der Nationalen Wahlkommission empfohlen;

11. ersucht die Mission, in Übereinstimmung mit ihrem Mandat und im Rahmen ih-
rer gegenwärtigen Fähigkeiten die Nationale Wahlkommission bei den Vorbereitungen auf
glaubhafte nationale Wahlen zu unterstützen, namentlich indem sie nach Bedarf bei den
Vorbereitungen auf dem Gebiet der Sicherheit Hilfe gewährt und Rat erteilt, die Anstren-
gungen der Vereinten Nationen zur Unterstützung der Wahlen in enger Zusammenarbeit mit
dem Entwicklungsprogramm der Vereinten Nationen koordiniert und sicherstellt, dass die
Anstrengungen der Mission die der internationalen Gemeinschaft und der Parteien des Um-
fassenden Friedensabkommens ergänzen, und fordert die internationale Gemeinschaft nach-
drücklich auf, technische und materielle Hilfe zur Unterstützung glaubhafter Wahlen bereit-
zustellen, einschließlich der von der Regierung der nationalen Einheit erbetenen Wahlbeob-
achtungskapazitäten;

12. weist darauf hin, dass das Umfassende Friedensabkommen die Abhaltung von
Referenden sowie eine Verantwortung der Parteien vorsieht, Anstrengungen zu unterneh-
men, um die Einheit attraktiv zu machen, und ersucht unter erneutem Hinweis auf die Unter-
stützung dieser Anstrengungen durch die Mission darum, dass diese sich bereithält, den Par-
teien auf Verlangen Hilfe zur Unterstützung der Vorbereitungen auf ein Referendum im Jahr
2011 zu gewähren;

13. bekundet seine Sorge um die Gesundheit und das Wohl der Zivilbevölkerung in
Sudan, fordert die Parteien des Umfassenden Friedensabkommens und des von den Verein-
ten Nationen und der Regierung der nationalen Einheit am 28. März 2007 in Khartum unter-
zeichneten Kommuniqués auf, alle humanitären Einsätze und das gesamte humanitäre Per-
sonal in Sudan zu unterstützen, zu schützen und zu fördern, und fordert die Regierung Su-
dans nachdrücklich auf, auch weiterhin mit den Vereinten Nationen zusammenzuarbeiten,
um den vom Generalsekretär beschriebenen dreigleisigen Ansatz zur Gewährleistung der
Kontinuität der humanitären Hilfe zu unterstützen;

14. ersucht die Mission, von ihrem derzeitigen Mandat und ihren Fähigkeiten in vol-
lem Umfang Gebrauch zu machen, um die Sicherheit der Zivilbevölkerung, der Akteure im
humanitären und im Entwicklungsbereich sowie des Personals der Vereinten Nationen, die
unmittelbar von Gewalt bedroht sind, zu gewährleisten, wie in Resolution 1590 (2005) vom
24. März 2005 vorgesehen, betont, dass dieses Mandat den Schutz der Flüchtlinge, der Ver-
triebenen und der Rückkehrer beinhaltet, und betont insbesondere, dass die Mission gemäß
Resolution 1663 (2006) vom 24. März 2006 im Hinblick auf die Aktivitäten von Milizen
und bewaffneten Gruppen wie der Widerstandsarmee des Herrn in Sudan von ihrem derzei-
tigen Mandat und ihren Fähigkeiten in vollem Umfang Gebrauch machen muss;

15. missbilligt das Fortbestehen örtlich begrenzter Konflikte und Gewalttätigkeiten
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te dieser Organe zu dem übergreifenden Ziel des Friedens in Sudan und in der Region bei-
trägt;

17. ersucht die Mission, im Rahmen ihres derzeitigen Mandats und ihrer gegenwärti-
gen Mittel und Fähigkeiten der Technischen Ad-hoc-Grenzkommission auf Ersuchen tech-
nische und logistische Unterstützung zu gewähren, um den Parteien bei dem dringenden Ab-
schluss des Prozesses der Markierung der Nord-Süd-Grenze von 1956 im Einklang mit dem
Umfassenden Friedensabkommen behilflich zu sein;

18. betont, dass den Gemeinsamen integrierten Einheiten bei der vollständigen
Durchführung des Umfassenden Friedensabkommens eine wichtige Rolle zukommt, fordert
den Gemeinsamen Verteidigungsrat auf, die Gemeinsamen integrierten Einheiten zu befeh-
ligen, zu kontrollieren und zu führen, ersucht die Mission, Wege zu erkunden, um die suda-
nesischen Anstrengungen zum Aufbau der Kapazitäten der Gemeinsamen integrierten Ein-
heiten zu unterstützen, und fordert die Geber nachdrücklich auf, Unterstützung sowohl in
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25. bekundet erneut seine Besorgnis über die dem Personal und Gerät der Mission
auferlegten Einschränkungen und Hindernisse und die daraus resultierende Beeinträchti-




